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Erste Durchführungsbestimmung 
zur Verordnung 

über die Planung und Finanzierung 
der Umlaufmittel

vom 14. Dezember 1971
Auf Grund des § 9 der Verordnung vom 20. Januar 

1971 über die Planung und Finanzierung der Umlauf-' 
mittel (GBl. II S. 85) wird im Einvernehmen mit den 
Leitern der zuständigen zentralen staatlichen Organe 
folgendes bestimmt:
Zu § 5 Abs. 2 der Verordnung:

§ 1
Die Bewertung der Bestände an unfertiger Produk

tion aus Bau-, Montage- und Ausrüstungsproduktion 
der volkseigenen Betriebe und Kombinate, die dem 
Ministerium für Bauwesen sowie den Bauämtem un
terstehen, ist wie folgt vorzunehmen:

a) Bestände an eigener unfertiger Bau- und Mon
tageproduktion sowie an unfertigen bautech
nischen Projektierungsleistungen sind zu Plan
selbstkosten des jeweiligen Herstellungsjahres 
während der gesamten Zeit der Bestandshaltung 
zu bewerten;

b) Bestände aus Kooperationsleistungen der Haupt- 
bzw. Nachauftragnehmer sind zu den im Jahre 
der Übernahme der Leistungen geltenden Preisen 
zu bewerten.

Eine Umbewertung der Bestände gemäß Buchsta
ben а und b zu Beginn eines Planjahres auf neue 
Planselbstkosten erfolgt nicht.

§ 2
Schlußbestimmung

Diese Durchführungsbestimmung tritt mit Wirkung 
vom 1. Januar 1971 in Kraft.

Berlin, den 14. Dezember 1971
Der Vorsitzende 

der Staatlichen Plankommission 
. I. V.: K l o p f e r

Staatssekretär

Anordnung 
über die plamnethodiscben Regelungen 

zur Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 1972
vom 10. Dezember 1971

§ 1
Die planmethodischen Regelungen zur Durchführung 

des Volkswirtschaftsplanes 1972 (Anlage) werden für 
verbindlich erklärt. Sie sind von den staatlichen und 
wirtschaftsleitenden Organen sowie Betrieben, Kombi
naten und Einrichtungen bei der Durchführung des 
Volkswirtschaftsplanes 1972 anzuwenden.

§ 2
Diese Anordnung tritt am 1. Januar 1972 in Kraft.
Berlin, den 10. Dezember 1971

Der Vorsitzende 
der Staatlichen Plankommission

I. V.: K l o p f e r  
Staatssekretär

Anlage
zu vorstehender Anordnung

Planmethodische Regelungen 
zur Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 1972

'. I.
Für die Durchführung des Volkswirtschaftsplanes 

1972 sind die nachstehenden Plankennziffem und volks
wirtschaftlichen Berechnungskennziffern von allen Be
reichen der Volkswirtschaft als Grundnomenklatur an
zuwenden :

Staatliche Plankennziffern:
1.. industrielle Warenproduktion (wertmäßig) zu 

IAP;
2. industrielle Warenproduktion (wertmäßig) zu 

BP;


